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des £iofftndifcfien $ttidt-<iуpofMen-Vereins.

I. Abschnitt.
Zweck und Bildung des Vereins.

§ 1.

Der Livländische Stadt - Hypotheken - Verein erstreckt 
seine Thätigkeit auf sämmtliche Städte des Gouvernements 
Livland, mit Ausnahme der Stadt Riga. Er wird ge­
gründet behufs Ausreichung von Darlehen in Pfandbriefen 
gegen Verpfändung innerhalb der Grenzen der erwähnten 
Städte belegener Wohnhäuser und anderer Gebäude und 
Grundstücke.

§ 2.

Die Pfandbriefe werden ausgereicht: bei Verpfändung 
steinerner Gebäude bis zu dem Betrage von höchstens drei 
Fünfteln, bei Verpfändung von hölzernen Gebäuden und 
von Grundstücken aber bis zu dem Betrage von höchstens der 
Hälfte des vom Vereine festgesetzten Werthes dieser Im­
mobilien.
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